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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Island 

andererseits über die Beteiligung Islands an der gemeinsamen Erfüllung der Verpflichtungen der 

Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten und Islands im zweiten Verpflichtungszeitraum des 

Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

(10941/14 vom 11.11.2014) 
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1. Die Seite EU/IS/de 11 ist durch die anliegende Seite zu ersetzen: 

"ARTIKEL 8 

 

Laufzeit und Übereinstimmung 

 

(1) Diese Vereinbarung wird für den Zeitraum bis zum Ende des zusätzlichen Zeitraums für die 

Erfüllung der Verpflichtungen im zweiten Verpflichtungszeitraum des Protokolls von Kyoto oder 

bis sämtliche Umsetzungsfragen, die sich im Rahmen des Protokolls von Kyoto im Zusammenhang 

mit diesem Verpflichtungszeitraum oder mit der Umsetzung der gemeinsamen Erfüllung für alle 

Vertragsparteien stellen, gelöst sind, geschlossen, je nachdem, was später eintritt. Diese 

Vereinbarung kann nicht davor beendet werden.  

 

(2) Island teilt dem Ausschuss für die gemeinsame Erfüllung die Nichtanwendung oder die 

drohende Nichtanwendung der Bestimmungen dieser Vereinbarung mit. Eine solche Nicht-

anwendung muss innerhalb von 30 Tagen nach der Mitteilung zur Zufriedenheit der Ausschuss-

mitglieder begründet werden. Anderenfalls stellt die Nichtanwendung der Bestimmungen dieser 

Vereinbarung einen Verstoß gegen die Vereinbarung dar. 

 

(3) Bei einem Verstoß Islands gegen diese Vereinbarung oder einem Einwand Islands gegen die 

Änderung von Anhang 1 gemäß Artikel 4 Absatz 2 rechnet Island die im zweiten Verpflichtungs-

zeitraum verursachten zusammengefassten anthropogenen Emissionen in Kohlendioxidäquivalent 

aus Quellen und die durch Senken abgebauten Emissionen, die unter das Protokoll von Kyoto 

fallen, einschließlich der Emissionen aus Quellen, die unter das System der Europäischen Union für 

den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten fallen, auf das quantifizierte Emissions-

reduktionsziel in der dritten Spalte von Anlage B zum Protokoll von Kyoto an und bucht am Ende 

des zweiten Verpflichtungszeitraums AAU, CER, ERU, RMU, tCER und lCER in einer Menge, die 

diesen Emissionen entsprechen, aus seinem nationalen Register aus." 
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2. Die Seite EU/IS/de 12 ist durch die anliegende Seite zu ersetzen: 

"ARTIKEL 9 

 

Verwahrer 

 

Diese Vereinbarung die in doppelter Urschrift in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, 

estnischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, 

niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, 

slowenischer, spanischer, tschechischer, ungarischer und isländischer Sprache abgefasst ist, wobei 

jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär des Rates der 

Europäischen Union hinterlegt. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Hinterlegung der Ratifikationsurkunden 

 

(1) Diese Vereinbarung bedarf der Ratifizierung durch die Vertragsparteien nach ihren eigenen 

nationalen Verfahren. Jede Vertragspartei hinterlegt vor oder gleichzeitig mit der Hinterlegung der 

Annahmeurkunde in Bezug auf die in Doha beschlossene Änderung beim Generalsekretär der 

Vereinten Nationen ihre Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär des Rates der Europäischen 

Union. 

 

(2) Island hinterlegt seine Annahmeurkunde in Bezug auf die in Doha beschlossene Änderung 

gemäß Artikel 20 Absatz 4 und Artikel 21 Absatz 7 des Protokolls von Kyoto spätestens zu dem 

Zeitpunkt beim Generalsekretär der Vereinten Nationen, zu dem die letzte Annahmeurkunde der 

Union oder ihrer Mitgliedstaaten hinterlegt wird." 
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